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der Mittel und ,den Mohren verabschiedend, nachdem er
seine Pflicht getan.*!) Die Regierung besass eine starke
Hand, die unter Umstinden auch durchzugreifen und zu-
zuschlagen wusste, wenn Widerstinde sich geltend machten.?)
Aber der Staat, die Gemeinden bedurften einer tatkriftigen
Leitung und viele Ortsvorstdnde haben es spiter dem Standes-
prasidenten Munzinger gedankt, dass er sie zumm Guten ge-
zwungen hatte.?)

VI. Neue Kdmpfe.

Zu Ende der Dreissigerjahre war Solothurn ein stiller
Kanton geworden. Ks war die Zeit, da Karl Mathy, der
anfmerksamen Blickes den Gang der Tagespolitik verfolgte,
in den . Leuchtturm* nach Konstanz schreiben kennte: ,,Der
Kanton Solothurn gehort zu den stillen Haushaltungen, die
auswiirts wenig von sich reden machen, sich in ihren vier

B A, Hartmann,

?) Wir konnen es uns nicht versagen, das charakteristische Beispicl hier
wiederzugeben, das uns Karl Mathy in Gustav Freytags ,Bildern aus der
deutschen Vergangenheit® erzihlt. Es handelte sich um die Ausscheidung von
Waldungen zwischen Staat und Gemeinde, Eine Kommission wurde zu niherer
Ermittlung nach Grenchen gesandt, Dic Grenchner, Uebervorteilung witternd,
jagten die Herren IKommissire zum Dorfe hinaus. Am andern Morgen er-
schienen Landjiger und fithrten die Anstifter des Widerstandes nach Solothurn
ins Gretingnis.  Darob herrschte im ganzen Dorfe Trauer und Wut.

Das folgende erzihlt Mathy selbst: ,Unter dem Eindruck dieser Be-
gebenheit kam ich bald darauf zum Landammann und bedauerte die Harte
des Verfabrens, Man hitte die Minner vorladen konnen, keiner wire aus-

geblieben; sie gehdren nicht zu denen, die davonlaufen. — | Ja¥, sagte Mun-
zinger, yich war leider nicht hier.® ,Dachte ichs doch,“ erwiderte ich, ,die
Sache wire anders gegangen.* — ,Allerdings,“ rief der Landammann und

seine Wangen roteten sich, ,ich hitte Militir hinausgeschickt und das Dorf
besetzen lassen, sie hiitten jetzt noch die Exekution!® Ich konnte meine Ver-
wunderung iiber diesen Zornesausbruch nicht bergen. — ,Ja, Sie,“ fuhr
Munzirger fort, ,Sie, mit ihren monarchischen Begriffen konnen Riicksichten
nehmen, Nachsicht tiben, da sind immer Gendarmen und Soldaten genug zur
Hand, um einzuschreiten, wenn es nétig wird, Wir haben diese Mittel nicht;
der Einzelne, das Volk hat ein grosses Mass von Freiheit, aber wir durfen
nicht dulden, dass in einem einzigen Falle auch nur ein Haarbreit dariber
gegangen wird, sonst sind wir verloren.“ (Hartmann.)

Mathy selbst berichtete spiiter als Abgeordneter in der badischen Kammer
von der republikanischen Entschlossenheit Munzingers und erzielte eine seiner
grossten Wirkungen, als er erzahlte, wie ein tiichtiger Republikaner in der Schweiz
sich gegen Widersetzliche benehme, (G. Freytag, Karl Mathy, S. 258, 2068.)

3) G. Freytag, Bilder, S. 484.



302 Julius Derendinger,
Pfihlen einrichten, so gut sie konnen, und qui lavent leur
linge sale en familie.'*?)

Im Juli 1840, als noch keine Anzeichen die nahenden
politischen Stiirme im Kanton Solothurn verkiindeten, durch-
wogte Festfreude das stille Stidtchen an der Aare. Ks waren
die Tage des eidgendssischen Freischiessens. Nach den ein-
samen Pappelalleen 6stlich der Stadt, ,Fegetz‘‘ genannt,
stromte das Volk, michtig angezogen von dem Zauber, den
das eidgendossische Nationalfest schon damals auf alle Kreise
der Bevolkerung ausiibte. Die kiinftige politische Umge-
staltung, ein starker Bund, der nm die 25 souverdnen Staaten
ein festeres Band schlingen sollte, das war der Grundgedanke
der meisten Schiitzenfestreden. ,Die eidgendssische Fahne,*
rief der Priisident des Festes, Munzinger, bei der Uebernahme
derselben, ,sei fiir uns das Zeichen eines unsichtbaren Bundes,
der keinen Zoll kenne, als den der Liebe, dessen Losung
politische und religiose Freiheit sei; sie sei das Zeichen
eines Bundes, der alls geschriebenen Biinde tiberleben wiirde.
Im Namen dieses Bundes wird das eidgendssische Banner
aufgepflanzt!“?) Kintrichtig flatterten, zum erstenmale wieder
vereinigt, die 25 kantonalen Banner von der Fahnenburg
herunter, So war das eidgendssische Schiessen von 1840
ein Fest von hoher politischer Bedeutung.

Aber nach den wolkenlosen Sommertagen des eidge-
nossischen Schiessens schritten Meister Putsch und seine
Gesellen® durchs Land. Aut den glinzenden Aufschwung
der ersten Dreissigerjahre war in den meisten Kantonen
eine gewisse Krschlaffung eingetreten. Die radikalen Mass-
nahmen einiger liberaler Regierungen, vor allem auf dem
kirchenpolitischen Gebiete, hatten im Volke vieltach Miss-
trauen und Bedngstigung hervorgerafen, was nun. zu Ende
des Jahrzehnts, fast auf der ganzen Linie oine Riickwiirts--
bewegung nach sich zog. In Ziirich hatte die Bewegung
begonnen, die im selben Jahre auf den Tessin, im folgenden
auf die Nachbarkantone Luzetn und Aargau hintibersprang,

) Solothurnerblatt 1839, Nr, 12,

2) Tillier II, 84; Bulletin des eidgendssischen Freischiessens in Solo-
thurn, S. 6,
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Solothurn in ihre Kreise hineinzog und znletzt den ganzen
kraftlosen Staatskorper ergriff, wie ein todliches Fieber
schiittelte und an den Rand des Unterganges fithrte. Der
« Zuriputsch® vom 6. September des verflossenen Jahres
hatte die liberale Regierung Ziirichs gestiirzt. Seine Folgen
fiir die regenerierten Kantone der Schweiz waren um so
schwerwiegender, als Ziirich zugleich eidgendssischer Vorort
~war. Die konservative Reaktion war in méachtigem Vorwiirts-
schreiten begriffen; im Kanton Luzern schickten sich Josef
Leu und Konstantin Siegwart-Miller an, dem verhassten
‘Regimente der Radikalen den Todesstoss zu versetzen.

In diesem Jahre neigte sich auch in Solothurn die
zehnjiihrige Frist, nach deren Verlauf die Verfassung von
1831 eine Revision vorschrieb, ithrem Ende zu. Am 12, Ok-
tober 1840 reichten 61 Grossrite ein vom Herbstmonat da-
tiertes, von Balsthal ausgegangenes schriftliches Begehren
um Einberufung des Grossen Rates ein, damit dieser die
Verfassungsrevision, wie sie durch Art. 57 der Verfassung
vorgeschrieben war, vornehme. Der Grosse Rat, auf den 15.
zu einer ausserordentlichen Sitzung zusammenberufen, an-
erkannte mit 93 von 94 Stimmen die Notwendigkeit einer
Verfassungsrevision als allgemeines Bediirfnis. Der Antrag
auf Wahl eines Verfassungsrates blieb mit drei Stimmen in
Minderheit; daher wurde zur Vornahme der Revision eine
Kommission von 21 Mitgliedern des Grossen Rates — zwei
aus jedem Oberamt, die iibrigen in freier Wahl — ernannt.’)
Neben den Ménnern der Regierungspartei, Munzinger, Reinert,
Trog, Brunner, sassen in der Kommission die einflussreichsten
Vertreter der konservativen Opposition, A.F. Glutz-Blotzheim,
Appellationsrat Gerber, Firsprech Oberlin, nicht aber die de-
mokratische Richtung, wie sie durch Grossrat Hammer aus
Egerkingen vertreten war. Das Volk erhielt durch Prokla-
mation von den Beschliissen des Grossen Rates Kenntnis
und wurde zugleich eingeladen, seine Wiinsche zur Revision
zu dussern.

Entgegen der urspriinglichen Hoffnung der Liberalen,
die Verfassungsrevision wiirde ruhig und nach ihrem Willen

1} Gr. R. 1840, S. 2501,
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durchgefithrt werden konnen,. erregten doch die Eile der
Einberufung des Grossen Rates, die kurze Zeitfrist, die man
dem Volke zur Eingabe seiner Wiinsche gegeben, die Zu-
sammensetzung der | Advokatenkommission“, wie die Re-
visionskommission genannt wurde, Misstimmung.')

Unmittelbar nach jenem Grossratsbeschlusse traten 1n
Bad Attisholz die Haupter der konservativen Fraktion, sieben
Grossriate, darunter Ratsherr Lieonz (Gugger, Grossrat und
Redaktor Theodor Scherer und die Fiithrer der Schwarzbuben,
Dietler und Alter zusammen, um eine sogenannte Volks-
petition za entwerfen. Diese Petition, die am 2i. Oktober
in der .Schildwache am .Jura* erschien, stellte folgende
Forderungen auf:?)

1. Direkte frete Walilen in den Grossen Rat.

2. Einteilung des Kantons in 20 gleichbevilkerte Wahl-
kreise. Jeder dieser Wahlkreise soll vier Grossriate erwihlen.

3. Alle vomm Staate besoldeten Beamten sind zu Mit-
gliedern des Grossen Rates nicht wahlbar. Die Kleinen
Réate haben an den Beratungen des Grossen Rates teil zu
nehmen, jedoch ohne Stitamrecht. Ebenso koénnen vom
Grossen Rate die Appellationsrichter zur Beratung gericht-
licher Angelegenheiten, aber ohne Stimme. beigezogen werden.

4. Die Beamtungen und Besoldungen sollen im Durch-
schnitt vermindert werden. Verminderung der Zahl des
Kleinen Rates von 17 auf 9 und der Appellationsrichter von
13 ebenfalls auf 9.

H. Jeder der 20 Wahlkreise hat fir seine Oberamter
einen Kandidaten fiir die Oberamtmannsstelle, einen fiir die-
jenige des Amtsschreibers, sowie fiir die Amtsrichterstellen
und ihre Suppleanten dem (Grossen Rate vorzuschlagen.

) Schildwache 1830, Nr. 83.

) Ebenda, Seit dem 1. Oktober 1836 erschien, als Organ der konser-
vativen Partei, die ,Schildwache am Jura“, gleichsam als Fortsetzung des
pLrneuerten Solothurner Wochenblattes®, das an diesem Tage sein Erscheinen
einstellte, doch bedeutender als dieses. Redaktor der Schildwache war der
damals erst zwanzigjihrige Theodor Scherer, der die Zeitung gegriindet hatte
und deren geistiger Leiter er blieb, (Baumann, 98 f{l.) Das ,Erneuerte Solo-
thurner Wochenblatt“ feierte iibrigens im folgenden Jahre noch eine kurze
Auferstehung, indem es am 7. Javuar 1837 nochmals zu erscheinen begann,
um schon nach einem halben Jahre endgiiltig einzugehen. (Baumann, 96.)



Geschichte des Kantons Solothurn von 1830—1841. 395

6. Die Ausgaben sollen nach den ordentlichen Einnahmen
eingerichtet werden. Die Abgaben und Steuern sind moglichst
zu vermindern, Das Kapital des Zehntloskaufs, sowie jenes
des Verkaufs der Staatsgiiter soll unangegriffen bleiben.

7. Jede Gemeinde soll ihre Beamten und Angestellten
selbst wihlen, wie z. B. Amminner, Friedensrichter, Schul-
lehrer (letztere aus den von kompetenter Seite gepriften
Kandidaten). Die (Gemeinden besorgen ihre innern An-
gelegenheiten salbst und geben sich selbst ihre Organisation
und Einrichtung. Dem Staate steht das Aufsichtsrecht zu;
er schreitet jedoch erst dann und pur insoweit ein, als die
(Gemeinde etwas getan hiitte, das gegen die allgemeinen Ge-
setze wire und wodurch das Gemeindevermogen geschmélert
wiirde. Ist der Uebelstand gehoben, so tritt die Staatsgewalt
wieder zuriick. Entsteht tiber die Auslegung der Gemeinde-
ordnungen Streit, so entscheidet die Regierung nach dem
Sinne und Wortlaut derselben. Keine Gemeinde kann ge-
zwungen werden, Biirger wider ihren Willen aufzunehmen.

8. Das Eigentum der Korporationen und Privaten soll
gesichert sein. Die geistlichen und weltlichen Korporationen
haben gleichviel Steuern von ibrem Vermogen wie die Pri-
vaten zu bezahlen, und das Aufsichtsrecht des Staates iiber
sie erstreckt sich nicht weiter als iiber die Gemeinden.

9. Im katholischen Landestsil ist die freie Ausitbung
der romisch-katholischen Religion garantiert. Es soll daher
die Verbindung zwischen den geistlichen Behorden und dem
katholischen Volke auf keine Weise durch den Staat er-
schwert oder verhindert werden. Der Kirche soll der ihr
gebithrende FEinfluss auf das Schulwesen eingeriumt und
kein Buch eingefiihrt werden, gegen welches von der Kirche,
als der katholischen Religion zuwider Einsprache erhoben
wird. Gesetzliche Bestimmungen iiber solche Verhiltnisse,
welche gemischter Natur sind, daher Kirche und Staat zu-
gleich betreffen, sollen im Einverstidndnis mit der katholischen
Behorde getroffen werden. — Ueberhaupt sollen die Badener
Konferenzbeschliisse, welche unser Grosser Rat bereits ver-
worfen, auch in der Wirklichkeit nicht ausgeliithrt werden.
Dem reformierten Landesteile ist die freie Ausiibung seiner
Konfession, wie bis dahin ausdriicklich gewihrleistet und der
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reformierten Kirche der gehorige Einfluss auf ihre Schulen
zugesichert.

10. Das Volk behalt sich das Veto in folgendem Sinne
vor: Ueber jedes vom Grossen Rate beschlossene Gesetz oder
Konkordat soll dem Volke vom Tage der Bekanntmachung
an eine Vetozeit von vier Wochen eingerdumt werden. Wird
wihrend dieser Zeit von der Mehrheit der Stimmfahigen
Biirger das Gesetz oder Konkordat verworfen, so tritt das-
selbe nicht in Kraft. Werden dagegen wahrend dieser vier
Wochen keine Vetogemeinden gehalten, oder verwirft nicht
die Mehrheit der stimmfidhigen Biirger, so wird das Gesectz
oder Konkordat ohne ferneren Grossratsbeschluss vomn Kleinen
Rate als solches kund gemacht und in die Gesetzessammlung
aufgenommen und tritt von dieser letzten I{undmachung an
in Kraft.

11. Die Gesetze sollen ecinfach und deutlich abgefasst
werden, damit der Landmann sein Geschift selbst besorgen
kann, ohue gezwungen zu sein, sich den Hédnden der Advo-
katen oder Prokuratoren {iberlassen zu miissen. Die Spor-
teln und Taxen der Gerichtsprisidenten und Oberamtmiinner
sollen wegfallen und der Gehalt dieser Beamten fixiert werden.
Die Bezirksweibelstellen sollen mit ihren Gehalten aufge-
hoben werden und dafiir jede (Gemeinde einen eigenen Weibel
bestellen, welcher mittelst des Amtsweibels und des Land-
jagers mit dem (erichtsprisidenten in Verbindung tritt
und der als Gehalt die Hilfte der hiesigen Weibeltaxen
bezieht.

12. Die Verfassung wird auf sechs Jahre festgestellt und
ebenso die Wahlen auf sechs Jahre fixiert. Wird wihrend
dieser Zeit eine Grossratsstelle vakant, so nehmen die be-
treftenden Wihler far die ibrige Zeit eine neue Wahl vor.
Bei der Abstimmung iiber die Verfassung entscheidet die
absolute Mehrheit der Stimmenden. Die Abwesenden sollen
weder fiir Annahme noch Verwerfung zihlen. Um den Um-
trieben bei Wahien und Volksabstimmungen vorzubeugen,
soll jeder, der tiberwiesen wird, Geld, geistige Getridnke oder
andere Bestechungsmittel gegeben, angenommen oder ver-
sprochen zu haben, fiir sechs Jahre in seinem Stimmrecht
eingestellt werden.
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,Die Souverinitat, welche 1830 ohne Riickhalt ausge-
sprochen werden musste, soll jetzt ohne Riickhalt eine Wahr-
heit werden,* schrieb die Schildwache der Petition zum Weg-
geleite. |

Priifen wir sie etwas niher auf ihren Inhalt! Thre
Forderungen sind politischer und kirchlicher Natur. Sie
war demokratisch durch logische und konsequente Weiter-
bildung derjenigen Begehren, die vor zehn Jahren die Bals-
thaler Versammlung aufgestellt hatte, Durch die Einfithrung
von lauter direkten Wahlsn wiire das ganze Wahlgeschaft
vereinfacht und eine Forderung erfiilllt worden, die schon
das .rote Biichlein“ erhoben batte. Damals forderte man
moglichst grosse Wahlkreise, jetzt rief man einer Vermehrung
derselben auf zwanzig., Die Petition verlangte den Aus-
schluss aller besoldeten Beamten aus dem Grossen Rate
und kam damit den Wiinschen vieler Volkskreise entgegen,
wo gegen die ,Beamtenregierung® Misstimmung Platz ge-
oriffen hatte. Ob es jedoch klug war, die gesetzgebende
Bshorde geschiftstichtiger Leute zu berauben, in einer Zeit,
da es dem Kanton an politisch erfahrenen Miénnern noch
vielfach gebrach, das konnte damals wohl Gegenstand ernst-
hatter Erorterungen sein. Verniinftig und demokratisch war
die Forderung nach kiirzerer Amtsdauer der Behorden, un-
klug, aber durch den Mangel an gesetzgeberischer KErfahrung
begrindet, das Verlangen, dass mit deren Ablauf zugleich
auch die Verfassung fallen sollte. 1830 hatte nian die Souve-
ranitit des Volkes proklamiert, jetzt, im Jahre 1840, forderte
die lkonservative Partei die vollige Souverdnitit der Ge-
meinden. Es lag gewiss etwas Bestrickendes in der Selbst-
herrlichkeit, die man diesen in Aussicht stellte, um so eher,
als bei ihnen kriftige Massnahmen der Regierung — und
waren es auch die niitzlichsten und segensreichsten — oft
einen Stachel zuriickgelassen hatten. Es muss freilich gesagt
werden, dass die Organisation, welche die Regeneration ge-
schatfen, sich noch nicht so befestigt hatte und dass die
Gemeinden mit der kommunalen Verwaltung noch nicht
durchwegs so vertraut waren, dass man sie nun ganz sich
selbst iiberlassen durfte. Das Veto lag im Zuge der Zeit;
es war ein Lieblingsgedanke vieler Demokraten. In Luzern
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forderte es die oppositionelle Partei,!) in Solothurn ver-
langten es die Demokraten vom Schlage des Hauptmanns
Hammer. :

Das war die politische Seite des Programmes der Volks-
petition. Schwerer wog die kirchliche. Ks zeigte sich jetzt,
dass die Stellungnahme in den religiosen Streitfragen der
letzten Jahre der Regierung nicht verziehen, dass der kirch-
liche Frieden  hier so wenig wie anderwirts hergestellt war,
Deshalb das Verlangen nach ungehinderter Verbindung von
Volk und obersten geistlichen Behorden und dasjenige nach
dem gebithrenden Einfluss der Kirche auf das Schulwesen.

Nun begann auch im Kanton Solothurn die Bewegung;
die Petition der Oppositionspartei wurde massenhaft unter
das Volk geworfen. Oeffentliche und geheime Versammlungen
fanden statt, Ausschiisse wurden niedergesetzt. Das kon-
servative Volk erweiterte die Begehren der Petition nach
eigenem (Geschmack. Hier wollte man die Bezirksférster ab-
schatfen, dort verlangte man Abinderung des Schulgesetzes,
Bestimmung des Schullehrergehaltes durch die Gemeinden,
Abschaffung der geistlicien Priifungen durch weltliche Be-
horden u. a, m.?)

Das Wort hatte die Verfassungskommission, die mit
ithren Beratungen am 2. November begann. Einer langen
Diskussion rief das Wahlverfahren. Xinig war man in der
Vermehrung der direkten Wahlen, ebenso einmiitig wurden
Erginzungswahlen fiir zweckmiissig gehalten, um der gesetz-
gebenden Behorde Fachménner zu sichern. Umstritten waren
die Kollegienwahlen d. h. die indirekten Wahlen, fiir deren
Wegfall die Vertreter der Konservativen, Glutz und Gerber
eintraten. Reinert sprach fur ein kantonaies Wahlkollegium

1) Kasimir Pfyfter, Geschichte der Stadt und des Kuantons Luzern II, 32q.

%) Eine Petition der Gretzenbacher verlangte ausschliesslich rdmisch-
katholische Professoren; sie wollte keine reformierte Kirche, sondern nur einen
reformierten Landesteil anerkennen. (Solothurnerblatt 1840, Nr,91,) Auch
das Kloster Mariastein machte seine Wiinsche geltend, die hauptsiichlich die
Stellung von Kirche und Schule betrafen, [Wohl ist endlich nicht zu ver-
kennen, dass in manchen Dingen die kirchliche und biirgerliche Gewalt kon
kurrieren, allein da moge von Seite des Staates nichts vorgenommen werden,
ohne vorhergehende Riicksprache und Uebereinkunft mit der Kirche,“ (Miimlis-
wiler Prozedur, Rd.V, S. 111. Akten im St.-A. Solothurn.)
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an Stelle der Bezirkswahlkollegien, jenem sollten 35 Wahlen
zustehen. Die Mehrheit der Kommission hielt es aber nicht
fiir volkstiimlich und liess es fallen; die bisherigen Wahl-
kollegien wurden beibehalten. Die Zahl der Grossrite wurde
auf 105 festgesetzt, wovon der Grosse Rat selbst 13 ernennen,
die dbrigen zur Hiilfte aus direkten, zur Hélfte aus indirekten
Wahlen hervorgehen sollten. Einer lingeren Auseinander-
setzung rief die Frage tiber die Beschaifenheit der voll-
zichenden Behéorde. Trog verwendete sich fiir einen aus
7 Mitgliedern zusammengesetzten Regierungsrat und Ein-
fithrung des Departementalsystems; ihn unterstiitztea Reinert,
Lack, Oberlin. Das Schleppende des Geschiftsganges bei
der bisher bestandenen Kommissionaleinrichtung wurde in
grellen Farben aufgetragen. Ihre Freunde hinwieder hielten
diese fiir volkstimlicher und mehr Garantien bietend. Das
bisherige Kommissionalsystem blieb beibebalten und die Mit-
gliederzahl der vollziehenden Behérde wurde auf 7 fest-
gesetzt, die frei aus allen Kantonsbiirgern gewihlt werden
kénnen. Die Dauer der Verfassung sollte 12 Jahre betragen;
thre Revision kann nach Verlauf dieser Zeit durch die Mehr-
heit des (Grossen Rates veranlasst werden. Die Verfassungs-
revision geht vom Grossen Rat aus; wird die Verfassung
vom Volke verworten, so soll eine zweite von einem nach -
der Kopfzahl gewihlten Verfassungsrat ausgehen. Findet
auch diese beim Volke keine Gnade, so bleibt die bisherige
Verlassung 12 Jahre in Kraft. Die Amtsdauer des Grossen
Rates wurde auf 8 Jahre festgesetzt, wobei alle 4 Jahre
die Hiilfte austritt. Die Art. 1 und 48, die Volkssouveriinitit
und Religionsverhéltnisse betretfend, erklarte die Kommission
als unverdndert. Zwar stellte Gerber einen Antrag, welcher
der Kirche beider Konfessionen den nétigen Einfluss auf die
Erziehung ihrer Glaubensgenossen, soweit es die Glaubens-
lehre betrifft, verfassungsmissig sichern wollte. Die Schul-
gesetze sollten mit diesem Grundsatz thereinstimmen. Ihn
unterstiitzte in seinem ersten Teil Grossrat Mollet fiir den
reformierten Bucheggberg. Ihre Antrige fanden jedoch kein
Mehr. Die Kommission nabm endlich nach einem Anptrag
von Kirchhofer einen neuen Paragraphen in die Verfassung
auf, der die Wiederherstellung von gesetzlich abgeschafften
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und loskiduflich erklarten dinglichen Rechten. darunter den
Zehnten, verbot.!)

Das war die Verfassung, wie sie am 9. November aus
den Beratungen der Kommission hervorging.

Theodor Scherer und seine Gesinnungsgenossen erlebten
eine bittere Enttduschung. In diesem Verfassungsentwurf
stand nichts vom Veto, iiber die kirchlichen Garantien, die
jene so dringend forderten, kein Wort; die Kommissions-
vorschlige blieben auch hinter gerechtfertigten Anforde-
rungen, wie die Zugestehung von lauter direkten Wahlen,
zuruck, |

Die konservative Partel, organisiert wie in andern Kan-
tonen durch den katholischen Verein, der seine Zweigvereine
iber den ganzen Kanton ausgebreitet hatte, begann jetzt
den Kampf gegen den Verfassungsantrag. Die Fihrer der
konservativen Partei waren Theodor Scherer und Ratsherr
(Gugger. Jener stand als Redaktor der Schildwache an der
vordersten Stelle des sich zusehends verscharfenden Zeitungs-
kampfes, dieser suchte vom Schosse der Regierung aus die
Bewegang zu lenken. Grosse Volksversammlungen fanden
in den Tagen vom 6. bis 8, Dezember, vor der Eréffoung des
Grossen Rates statt in Dornach, Selzach und Egerkingen.
Hie und da gelang es den liberalen Fithrern, die konserva-
tiven Gegner auf ihrem eigenen Boden zu schlagen. So
sprach Reinert an der Versammlung in Selzach. Er erzihlte
das Historchen von der Frau, die vor der Kirchtiire zwei
Kerzlein anziindete und auf die Frage, warum das geschehe,
antwortete, eines sei fiir den lieben Gott das andere fiir
den Teufel, was der eine nicht beschere. kénne man vom
andern erhalten. Wie diese Frau mache es die Aristokratie,
weil sie dem Gétzen von 1814, dem sie bisher das Kerzlein
gesteckt, nicht mehr vertraue, wolle sie es jetzt mit dem
Volke probieren, um durch dasselbe zu ihrem Zwecke zu
gelangen.?) In Egerkingen tagten 2000—3000 Mann, meist
aus dern (Gau, verstarkt durch Abordnungen aus dem Schwarz-
bubenland und Leberberg. Josef Mosch, Wirt aus Wollwil,

) Solothurnerblatt 1840, Nr, 89, 9o, 91, Schildwache 1840, Nr. 87, 89,
%) P. Feddersen, Geschichte der schweizerischen Regeneration von 1830
bis 1848, S. 316.
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leitete die Versammlung und sprach gegen den Verfassungs-
entwurf, im Sinne der Schildwachepetition. Der liberale
(Grossrat Trog aus Olten fand kein Gehor. Mit erdriickendem
Mehr wurden die Artikel der Revisionswiinsche angenommen
und um weitere vermehrt. An der Versammlung in Dornach
leitete Grossrat Alter aus Rodris die Verbandlungen ') In
allen drei Versammlungen wurden Komites niedergesetzt,
wolche miteinander in Verbindung traten und die Bewegung
zu leiten hatten. Ihre Ausschiisse tagten unmittelbar darauf,
am 9. Dezember in Miumliswil, ordneten und unterzeichneten
die aus jonen hervorgegangenen Petitionen zur Eingabe an
den Grossen Rat, Die Schildwarhe glaubte gewonnenes
Sniel zu haben: frohlockend schrieb sie: ,Fiir die radikale
Beamten- und Schreiberwelt hat im Kanton Solothurn die
Grabesglocke gelintet, und wir hoffen, in unserem Kanton
ungefihr einen Zustand wie zar Zeit der Mediationsregierung
zu erhalten, beruhend auf dem Kern des Landes, welcher
(Gerechtigkeit. Ordnung und Freiheit will.?) Sie kannte
freilich die Stirke und Entschlossenheit der freisinnigen
Regierung nicht. Am 9. Dezember versammelte sich der
Grosse Rat zur Beratung der Verfassung. Die Stimmung
im Rate war diister, gering die Hoffnung, welche die kon-
servative Partei auf die Versammlung setzte. Gleich der
erste Tag brachte die grosse Vetodebatte; Hauptmann Hammer
und Theodor Scherer brachen eine Lanze fiir das Veto, sie
standen verlassen; die freisinnigen Redner bekampften es,
der bedeutendste Vertreter der konservativen Juristen, A. F.
Glutz-Blotzheim selbst, stimmte dagegen. Das Veto unterlag
mit grossem Mehr. Das gleiche Schicksal erlitt der Antrag
des Ratsherrn Gugger auf Gewiihrleistung der Rechte und
des Eigentums der geistlichen Korporationen. Mit tber-
wiltigendem Mehr von 72 unter 98 Stimmen begrub der
Rat das Verlangen, das der Kirche beider Konfessionen den
notigen HEinfluss aut das Schulwesen sichern wollte.?) Der
Religionsartikel 48 blieb im Wortlaut beibehalten. Bei der

1) Schildwache 1840, Beilage Nr.g;. Vgl Distelikalender fiir das Jahr
1842, S, 23—29,

%) Schildwache 1340, Nr. 96.

3 Gr. R, 1840, S. 273, 277.
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Abstimmung iiber die Frage der direkten Wahlen hielten
sich die Stimmen die Wage, 44 standen gegen 44: der
Prasident entschied fiir das System der nicht ganz freien,
d. h. zum Teil indirekten Wahlen.') Die Anzahl der Wakl-
kreise wurde beibehalten, entgegen den Wiinschen der Volks-
petitionen. Die Mitgliederzahl des Regierungsrates wurde
aut 9 festgesetzt, welche Mitglieder der gesetzgebenden Be-
hérde bleiben, doch nicht mehr ausschliesslich cus dem
Grossen Rate gewidhlt werden, Die wesentlichsten Be-
stimmungen der neuen Verfassung, wie sie aus den Be-
ratungen des Grossen Rates hervorging, sind folgende: Sie
hebt das Reprisentationsvorrecht der Stadt endgiltig auf;
die Wahlen finden nach Massgabe der Bevolkerungszahl
statt. Die gesetzgebende Behorde, nunmehr Kantonsrat ge-
heissen, zahlt 105 Mitglieder, wovon 55 direkt, 41 durch
Kollegienwahlen und 9 durch die Behorde selbst gewihlt
werden. Jedes Wahlkollegium hat ein Mitglied ausserhalb
seines Wahlkreises zu ernennen. Die Amtsdauer betragt
10 Jahre, alle 5 Jahre tritt die Hilfte aus; Prasident und
Vizeprisident dirfen nickt mehr Mictgiieder der vollziehenden
Behorde sein. Letztere heisst von nun an Regierungsrat,
ihr Priisident Landammann, er ist nur auf ein Jahr als
solcher wihlbar. Die Einrichtung der Oberdimter wird ver-
fassungsmiissig festgelegt, so wie sie heute noch besteht.
Als richterliche Behorde werden ein Kriminalgericht von 7
und ein Obergericht von 9 Mitgliedern, als letzte Instanz
in Kriminalfdllen, aufgestellt. Wahl und Amtsdauer fir
diese sind gleich wie beim Regierungsrat. Dem Kantons-
rat steht die Wahl der Oberamtminner sowie der richter-
lichen Behorden zu. Die Verfassung sichert gleich der-
jenigen von 1831 Pressfreiheit, freie Meinungsiusserung,
freien Gewerbe- und Handelsverkehr. Der Gesetzgebung
bleibt vorbehalten, gegen diejenigen Staaten, in welchen
solothurnische Kantonsbiirger nicht mit den Abngehorigen
dieser Staaten gleiche Rechte geniessen, Beschrankungen
ointreten zu lassen. Die Verfassung verbietet die Wieder-
einfithrung von Zehnten und &hnlichen dinglichen Lasten,
die gesetzlich abgeschafft sind.

1) Gr.R. 1840, S. 288,
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Das war nun freilich nicht die Verfassung, wie die
Schildwache und die zahlreichen Petitionen aus den Ge-
meinden sie gewiinscht hatten. Sie enthielt wesentliche
Verbesserungen durch die Verminderung der vollziehenden
und richterlichen Behorden, Authebung des Vertretungsvor-
rechtes der Stadt, Erhohung der Zahl der direkten Wahlen.
Die Regierung behielt die Wahl der Gemeindeamménner,
Friedensrichter und Schullehrer in ihrer Hand; der Veto-
sturm derjenigen Demokraten, welche zugleich die weitest-
gehende Autonomie der Gemeinden verfochten, war abge-
schlagen; die Bauernsame mit ihren demokratischen Wiinschen
sah sich getiuscht. Von Garantien der Religion und des
Korporationsgutes stand kein Wort in der Verfassung: das
stand mit dem kirchlichen Programm der klerikalen Partei
in scharfem Widerspruch. Um ihre Niederlage zu einer voll-
stindigen zu machen, fasste der Grosse Rat beziiglich des
Art. b7 der alten Verfassung den Beschluss, dass, wenn die
neue Verfassung durch die Volksabstimmung verworfen werde,
dann die alte auf weitere zehn Jahre in Kraft bleiben miisse.
Vergebens suchte die oppositionelle Minderheit dem ver-
hingnisvollen Revisionsartikel eine andere Auslegung zu
geben.

Am 19. Dezember wurde die neue Staatsverfassung mit
84 gegen 6 Stimmen angenommen.’) Die Stadtpartei, die
frither in der Opposition stand, vereinigte sich jetzt mit der
freisinnigen Mehrheit des Grossen Rates; die Aufhebung der
Stadtvorrechte stiess bei ihr auf keinen Widerstand mehr.

Eine Proklamation des Rates tat zwar der Ablehnung
der Volkswiinsche in bezug auf die direkten Wahlen, Aus-
schluss der Beamten aus der gesetzgebenden Behdrde und
der Griinde, die dafiir sprachen, Erwséhnung, wihrend sie
die Begriindung der Nichtaufnahme des Veto und der kirch-
lichen Garantien in die Verfassung mit Stillschweigen tiber-
ging.?)

Am 21, Dezember verabschiedete Munzinger den Grossen
Rat, nicht ohne Ahnung des kommenden Sturmes, mit der
Versicherung, die Regierung werde, es geschehe was da

') Gr. R. 1840, S. 353.
?) Gr. R, 1840, S. 379 fI; Gesetze 1840, S, 8o.
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wolle, ihre Pflicht erfiillen und Ruhe und Ordnung im Kanton
zu handhaben wissen.’)

Die konservativen Fihrer befanden sich in peinlicher
Lage. Die Betitigung des Volkes war von oben herab durch
die Aufforderung =zur Eingabe von Verfassungswiinschen
geradezu gerufen worden. Der Grosse Rat war iiber be-
rechtigte und unerfiillbare Begehren hinweggeschritten und
gab nun dem Art. 57 eine Auslegung, welche die Minder-
heit von sich wies. Nahm sie die neue Verfassung an, so
standen die Sessel der verhassten radikalen Partei neuer-
dings gefestigt da, verwarf sie, so blieb die alte, die der
Grosse Rat selbst nach einstimmigem Beschlusse fiir revisions-
bediirftig erklirt hatte, weitere zehn Jahre in Kratt.

Die Bewegung nahm von jetzt an einen ernsthafteren
Charakter an. Es galt fur die Gegenpartei, nicht nur die
neue Verfassung zu bekimpien. sondern die Fortsetzung
der Revision, entgegen den Beschliissen des Grossen Rates,
zu erzwingen. Gleich nach der Grossratsversammlung traten
ihre Ausschiisse, die .Regierung Nr. II*. wie sie hohnisch
von liberaler Seite genannt wurde, im Attishoizbade aber-
mals zusammen. Die in den Volksversammlungen von
Dornach, Selzach und Egerkingen geiiusserten Volkswiinsche
wurden in ecinem Verfassungsentwurfe zusammengetragen
und dieser als ,Verfassung Nr. II*¥ demjenigen des Grossen
Rates gegeniibergestellt. Darin wurde nicht nur auf Ab-
anderung der Art. 1 und 48 der alten Verfassung gedrungen,
sondern auch dem Revisionsartikel eine andere Auslegung
gegeben. In den Bemerkungen zum Veirfassungsentwurfe
hiess es u. a.: .Das Veto gehort dem Volke, damit dasselbe
nicht, wenn es mit grosser Mehrheit mit Vorstellungen und
Bitten an den Grossen Rat gelangt, von diesem mit einem
~Helf dir Gott* abgewiesen werden konne, wie dieses anno
1832 bei der Kollegiumsgeschichte geschehen ist.*  Den
fritheren Versammlungen der Verfassungsgegner reihte sich
am 28. Dezember eine solche der innern Amteien im Neu-
hauslein bei Lohn an.?)

) R.-B. 1840/41, S. 61,

) Schildwache 1840, Nr. 103,
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Mit dem ganzen Feuer seiner Jugend warf sich Theodor
Scherer in der Schildwache auf die ,Beamtenverfassung*,
indem er besonders die Auslegung des Art. b7 durch den
Grossen Rat bekdmpfte. Der Redaktor der Schildwache
hatte zudem ein wachsames Auge auf die gleichzeitige Re-
visionsbewegung im Kanton Luzern: das Programm der
Solothurner Konservativen wich von demjenigen kaum ab,
welches dort Josef Leu und seine Gesinnungsireunde auf-
stellten. Mit dem Staatsschreiber Siegwart-Miller stand
Scherer in Beziehungen, hatte ihn im Sommer 1840 in
Luzern besucht, freilich ohne Hoffnung ihn lassend, dass
man auf das Solothurnervolk zihlen konne, bevor die Regie-
rung nicht derb an des Volkes Beutel greifen miisste. Am
27. Dezember forderte Siegwart in einem Brief an Scherer seine
Solothurner Gesinnungsfreunde zu ungesdumtem Handeln
auf,') Aber diese waren dazu entschlossen, noch ehe sie
die Aufforderung empfangen. Die Ausschiisse der Versamm-
lungen von Dornach, Egerkingen und Selzach sahen sich
am 2. Januar 1841 in Miimliswil.?) Aus Solothurn erschienen
Gugger, Scherer und Grossrat Franz Glutz, aus dem lbrigen
Kantonsteil bei 50 Mann, worunter die Grossrite Alter und
Dietler aus dem Schwarzbubenland.

Gugger, der eingeladen hatte, leitete auch die Verhand-
lungen. Er legte einen von ihm verfassten ,Aufruf ans Solo-

) Der Brief lautete: ,Nach reifer Ueberlegung finde ich es fiir das
Heilsamste, nicht nur die Braut, die sich selbst darbietet, von sich zu weisen,
sondern auch sofort eine neue Hochzeit zu beschliessen. In zehn Jahren er-
stirbt das Jugendfeuer, erstirbt die Liebe, welche allein das eheliche Gliick
bedingt, Welch ein Unheil kann ein Lauf von zehn Jahren in den Sitten,
in dem Glauben, in die Wohlfahrt einer Familie bringen. Darum nicht lange
gezogert! Bei Hochzeiten muss dem Genius, der Liebesglut und der Vor-
sehung etwas vertraut werden.® (Constantin Siegwart-Miiller, Der Kampf
zwischen Recht und Gewalt in der schweizerischen Eidgenossenschaft, I, 381.)

?) Seit Jahren war Mimliswil ein Herd des Widerstandes gegen die
freisinnige Regierung, tief durchwiihit vom Parteiunwesen, wobei lingere Zeit
der Ortsgeistliche, Vikar Wirz eine unheilvolle Rolle spielte, 1838 hatte
sich die Regierung gendotigt gesehen, gegen schwere Unordnungen in der
Gemeinde einzuschreiten, Gemeindeverhandlungen zu kassieren und der ver-
sammelten Gemeinde durch Abgeordnete der Regierung einen Verweis zu
erteilen. (R.-M. 1838, S, 611 ff) Erst vor Jahresfrist hatten Biirger von
Miimliswil-Ramiswil den Schutz der Regierung gegen Willkiir der Gemeinde-
vorgesetzten angerufen, (R.-M, 1839, S. 1207.) Auch die Errichtung der
Bezirksschule hatte zu Streit Anlass gegeben. (Schildwache 1839, Nr. 46))
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thurnervolk® vor,desgleichen eine ,Erklarung“,worin vor allem
gegen die Auslegung des Art. 57 Verwahrung eingelegt wurde.
Die in demselben enthaltene Einschrankung des Grossen
Rates betreffs Abéinderung der Verfassung kénne keineswegs
auf das Volk, von welchem allein die hochste Gewalt aus-
gehe und welches somit allein Souverdn sei,- ausgedehnt
werden. Nur in dieser Voraussetzung schreite man zur Ab-
stimmung iber die vorgeschlagene Verfassung, in der Zu-
versicht, dass, wenn die Mehrheit auf die Stimmzettel ,Nein“
schreibe, dem Volke eine, seinen Wiinschen entsprechende
Verfassung sogleich vorgelegt werde. Im ,Aulcuf* werden
die Bemerkungen und Wiinsche zur Verfassung nochmals
bekannt gegeben. Er erhebt bittere Klagen gegen die Be-
schrinkung der hochsten Gewalt, die in Ketten liege und
geduldig zusehen solle, was iiber sie verfiigt werde. Wenn
es 1830 zeitgemiss gewesen, die Ausiibung der Souveriinitits-
rechte des Volkes einzuschrinken, so hitten sich nun diese
Umsténde gedndert, und das Land werde seine Rechte fordern,
die ihm nach Massgabe seiner vorwirts schreitenden Bildung
eingeriumt werden miissten. In scharfen Worten wendet
er sich gegen die indirekten Wahlen, aus denen keine Stell-
vertreter des Volkes hervorgehen konnten. DBeklagt wird
die Launigkeit in der Ausiitbung der Religionsiibungen beider
Konfessionen und der Verfall der Sitten. Der Aufrut er-
innert an den Grossratsbeschluss von 1834 in der Angelegen-
heit der Propstwahl, wodurch der Staat bis im Jahre 1840
dem Kirchengute 40000 Franken entzogen. an die Priifungs-
gesetze fiur Geistliche, an das leichtsinnige Eingehen pari-
tatischer Ehen, dem durch die Gesetzgebung zu wenig
Schwierigkeiten entgegenstehen. Mit diesen Feststellungen
werden die kirchlichen Forderungen begriindet, wie sie in
der Volkspetition aufgestellt wurden und nochmals nach-
driicklich betont. Getadelt wird endlich, dass die Mitglieder
des Regierungsrates zugleich dem Kantonsrate angehdoren
konnen. Am Schlusse des Aufrnfs werden die Mitbiirger,
,denen das Wohl und die Freiheit unseres Vaterlandes am
Herzen liegt,“ zur Verwerfung der Verfassung aufgefordert.
» Verwerfung war einstimmig das Losungswort der Ausschiisse
der verschiedenen Volksversammlungen, Verwerfung der vor-
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geschlagenen Verfassung und sodann ernstes und dringendes
Begehren, dass in einer neuen Verfassung den Wiinschen
des Volkes entweder durch den wirklichen Grossrat ent-
sprochen oder aber, dass von dem Volke und aus dem Volke
ein Verfassungsrat ernannt werde, welcher auf diese Grund-
lagen hin eine neue Verfassung entwerfen solle.’) Kinhellig
beschloss die Versammlung die Verwerfung der Verfassung.
52 Minner, darunter die drei Stidter, unterzeichneten diese
sogenannte Miimliswileradresse. Scharfe Worte fielen, wie
immer bei solchen Anléssen. Einige Hitzkopfe wollten gleich
1etzt nach Solothurn; Ratsherr Gugger und Theodor Scherer
rieten jedoch von ungesetzlichen Schritten ab, da es nach
dem 10. Januar za weitern Massnahmen noch frith genug sei;
denn die Riistungen der Regierung seien nicht gegen das
Volk gerichtet.

Von den Verhandlungen und Beschliissen der Versamm-
laung verlautete nichts bis zum 6. Januar, an welchem Tage
die zwei gedruckten Flugschriften in vielfachen Exemplaren
verbreitet wurden.

Unterdessen war die langverhaltene Glut des Wider-
standes auch im Schwarzbubenland aufgeflammt. Vor zehn
Jahren hatten die Schwarzbuben in den vordersten Reihen
fiir den Sturz der alten aristokratischen Herrschaft gestritten,
Die jetzt herrschende Gérung aber war gegen die bestehende
freisinnige Regierung gerichtet. Damals war die Umwélzung
rein politisch gewesen, religiése Fragen waren fern gelegen,
seither jedoch hatte das Geschrei iiber Religionsgefahr die
Gemiiter des Volkleins, das ohnehin dort lebendiger war,
als sonst irgendwo im Kanton, aufgeschreckt. Viele Wiinsche
materieller Natur waren unerfiillt geblieben.?) Im Leimen-
tal machte sich der Einfluss des Klosters Mariastein geltend,
wo zwel rithrige Konventualen, Pius Munzinger und Anselm
Dietler der Bewegung Richtung und Ansehen gaben.?)

) Baumgariner II, 422; Miimliswiler Prozedur II, Beilage.

%) So fiihrte eine Einsendung in der Schildwache Klage iiber mangelndes
Entgegenkommen der Regierung in bezug auf Verbesserung von Strassen und
Postverbindungen. (Schildwache 1839, Nr. 81,)

% Die Benediktinerabtei Mariastein hatte sich aus dem ginzlichen Zer-
fall, in den sie wihrend der Helvetik geraten, unter dem Abte Placidius
Ackermann wieder erhoben, Placidius brachte das Kloster kduflich an sich
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Pater Anselm stand mit Redaktor Scherer in Brief-
wechsel, den er am 20. Dezember uin Verhaltungsmassregeln
bat, da der Augenblick jetzt gekommen sei, dass die Geist-
lichkeit mit Petitionen auftrite.!) Er empfahl ithm Schritte,
die schon frither in religioser Beziehung der Geistlichkeit
Pllicht gewesen wiiren. Scherer antwortete darauf, dass ent-
weder noch eine Petition verfasst oder aber eine grosse
Volksversammlung abgehalten werden miisse, fiir deren zahl-
reichen Besuch man zu sorgen habe.?) Schon vor der Miimlis-
wilerversammlung, am 1, Januar, hatte Pater Pius Munzinger
im .Steinwirtshause* eine Zusammenkunft mit mehreren
Minnern des Leimentals veranstaltet, wobei man eine Ver-
sammlung von Ausschiissen zwecks Beratung iiber das weitere
Vorgehen verabredete. Am 3. erschienen in Mariastein nicht
nur die Ausschiisse, sondern eine Menge Volk.?) Die Ver-
sammlung fasste Beschliisse im Sinne der Mumliswilerver-
sammlung, ndmlich die alte und neue Verfassung zugleich zu
verwerfen und die sogenannte Volksverfassung zu fordern,
Ein Komite wurde niedergesetzt, das sich bis zu einer neuen
Ordnung der Dinge permanent erklirte. Eine von Pater
Pius abgefasste Vorstellung an die Regierung wurde ver-
lesen und am folgenden Morgen von 12 Ausschiissen unter-
schrieben. Die meisten glaubten, dass es sich nur um eine
Petition handle. Diese Mariasteinervorstellung, die ihrem
Urheber und den Unterzeichnern verhangnisvoll werden sollte.
stellte zunéchst fest, dass der Grosse Rat die Wiinsche des
Volkes keineswegs beriicksichtigt und dem Art. 57 der Ver-

und wusste auf dessen Wiederaufkommen wohltitig zu wirken. Er kann als
neucr Griinder des IKlosters angesehen werden, dem er seit 1804 als Abt vorstand.
(Strohmeier, S, 230.) In den letzten Jahren hatte das Kloster Liegenschafien
in Frankreich angekauft, was ihm von Seite der Regierung eine ernste Riige
zuzog. Auf ibre Intervention hin musste das Kloster sie wieder verdussern,
(R.-M. 1838, S. 542, 660; R.,-M. 1839, S. 753, 1211.)

Die durchgefiihrte Klosterinventarisation mag auch nicht giinstig auf die
herrschende Stimmung des Klosters gewirkt haben, wovon die im Juli 1840
der Regierung ausgesprochene Absicht desselben einen Beweis liefert, vereint
mit den iibrigen Kléstern und Stiften bei der Tagsatzung um eine deutliche
Erklirung des Art. 12 des Fiinfzehnervertrages einzugelangen. (R.-M.1840, $.633.)

) Anselm Dietler an Scherer, in Mariasteiner Prozedur I, 557, Akten
im St.-A. Solothurn.

%) Mariasteiner Prozedur II, 635,

%) Ebenda, S, 623,
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fassung eine dem Geiste der Verfassung zuwiderlaufende
Erklirung unterschoben habe, wodurch das Volk in der
Ausiibung eines thm feierlichst gewihrleisteten Rechtes be-
eintriachtigt sei und nach Verwerfung der neuen Verfassung
unter das alte Joch sich schmiegen misste.

Am Schlusse folgt die Erklarung. .dass wir bet bevor-
stehender Abstimmung itber Annahme oder Verwerfung der
neuen Verfassung bei Einlegung der Stimmzeddel mit Nein
nicht nur die neue, sondern auch die alte Verfassung verwerfen
and eine andere, nach den in obgenannter Versammlung aus-
gesprochenen Grundsitzen volkstiimlichere Verfassung ver-
langen, und verwahren uns und protestieren gegen jede Aus-
legung und machen Hochdieselben im Falle der aus der Nicht-
wiirdigung dieser unserer so gerechten Forderungen ent-
springenden Folgen verantwortlich.“ ")

Ziwei Mitglieder des Komites iiberbrachten diese KEr-
klirung in zwel Exemplaren dem Ratsherrn Gugger nach
Solothurn. Dieser fand jedoch die Schrift ,zu scharf“, er-
klarte, sie hidtten besser getan, sich an die Miimliswilerver-
sammlung anzuschliessen; er bhehielt sie bel sich und er-
stattete keine Anzeige.

Standespriasident Munzinger gab am 4. Januar dem Kleinen
Rate von der tietgehenden Aufregung der Bevolkerung in
den verschiedenen Kantonsteilen Kenntnis, iber welche er
durch Privatkorrespondenzen unterrichtet worden war. Zur
raschen Vorkehrung aller notwendigen Massnahmen wurde
eine Spezialkommission von finf Mitgliedern, an deren Spitze
Munzinger selbst stand, niedergesetzt;®) Biirgerwachen or-
ganisierten sich; die Einwohnerschait Solothurns stellte sich
zur Bewachung des Zeughauses; Oberst Wyser wurde zum
Platzkommandanten ernannt. In Olten liess Oberstleutnant
Konrad Munzinger schon am 2. Januar die zwei Zweipfiinder-
kanonen aus dem Schiitzenhaus in das neue Schulhaus bringen
und durch Kadetten wihrend der Nacht bewachen. Am 3.
bildete sich dort eine Biirgerwache von etwa 90 Mann.?)

) R.-M. 1841, S. 6 f.

%) R.-M, 1841, S, 3 fl,

3) Ulrich Munzinger, Revolutionire Bewegungen im Jinner 1841, Histo-
rische Mitteilungen zum Oltner Tagblatt 1909, Nr. 9 und 10,
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So viel Aehnliches die Lage mit den Vorgingen des
Jahres 1830 dusserlich haben mochte, so lagen die begleitenden
Umstinde damals doch wesentlich anders als im Jahre 1840,
Der demokratische Umsturz von 1830 war eine rein politi-
sche Frage gewesen; ein nicht geringer Teil der katholischen
Geistlichkeit hatte den Kampf gegen die alte Regierung mit-
gemacht. Das war nun alles anders geworden. Religiose Fragen
hatten seitdem das katholische Volksempfinden in leiden-
schaftliche und nachhaltige Schwingungen versetzt. Aehnlich
lagen die Dinge in andern Kantonen. In Zirich hatte die
Berufung des freisinnigen Dr. Strauss an die Zircher Hoch-
schule den Septemberputsch von 1839 herbeigefithrt. Damals
schaute Munzinger von der Altane des Hotels Baur dem
Verlaufe der religivsen Revolution zu. Er gehorte zu denen,
welche mit dem Schultheiss Neuhaus von Bern der reak-
tionéiren Revolution entschieden entgegentreten und die
psalmensingenden Bauern mit den Bajonetten eidgendossischer
Okkupationstruppen heimschicken wollten.') Nun klopfte die
Gefahr einer politisch-konfessionellen Reaktion deutlich ver-
nehmbar an die Tire des eigenen Staates. Im Aargau, in
Luzern und Solothurn erhob die ultramontane Opposition
thr Haupt, mit ihr hatte sich die alte, aristokratische Partei
verbunden. Durch ein demokratisches Programm suchte man
die (Gefolgschaft des Landvolkes zu gewinnen, und ein nicht
unbedeutender Bruchteil derselben neigte sich der aristo-
kratisch-klerikalen Partei zu. Es war offenbar, dass die
leitenden Haupter der Uwmsturzpartel genannter Kantone in
politischen Beziehungen zu einander standen und dass es
aufs Ganze ging. Wir sahen, wie Staatsschreiber Siegwart
nach Solothurn im Sinne seiner politischen Richtung zu
wirken suchte. In Luzern fithrte die ,schéne Bewegung-
zum Ziele, in Solothurn unterlag sie. Dort nahm das Streben
nach Verfassungsinderung im Sinne des romischen Klerus
ungehindert seinen Fortgang und endigte mit einer Nieder-
lage der liberalen Regierung, die fiir die ganze Schweiz von
den bedeutsamsten Folgen war. In Solothurn war die Re-
gierung Munzingers fest entschlossen, das Heft in der Hand
zu behalten und sich von den Ereignissen nicht nachschleppen

') A. Hartmann,



Geschichte des IKantons Solothurn von 1830—1841, 411

zu lassen. Dieses der Sinn der Warnung, die Munzinger bei
der Entlassung des Grossen Rates an die Adresse der Op-
position richtete, als er ihr das Wort zurief, dass die Be-
hérden wachen werden.

Als nun am 6.Januar 1841 der gedruckte Aufruf der
Mimliswilerversammlung in vielfachen Exemplaren durchs
Land flog, da hielt man in Solothurn den Augenblick ge-
kommen, einzuschreiten, Und die Regierung handelte rasch
und entschlossen. Durch Kreisschreiben befahl sie den Ober-
amtménnern, riicksichtslos mit aller Strenge einzuschreiten,
wo (esetz und Ordnung durch Drohung oder Gewalttitig-
keiten verletzt wiirden; im tibrigen solle der freien Meinungs-
dusserung, wenndieselbein den verfassungsmissigenSchranken
sich kundgebe, kein Hindernis in den Weg gelegt werden.')
Adressen aus Balsthal, Miimliswil und Oensingen versicherten
die Regierung, dass man auf jeden Ruf zur Handhabung der
bestehenden Ordnung bereit sei. Der Gerichtspriisident von
Solothurn-Lebern setzte am 6. Ratsherrn Gugger und Theodor
Scherer in Verhaft; bei ersterem {and sich nun die Maria-
steiner Vorstellung. Im Oberamt Olten-Gosgen und in Bals-
thal wurden die Teilnehmer der Miumliswilerversammlung
verhaftet. In Olten war pamentlich Bartholomius Biittiker,
der Prisident des katholischen Vereins, fiir die Verwertung
der Verfassung titig gewesen. Die Erbitterung der Biirger
iber die politische Agitation dieses Mannes war aufs hochste
gestiegen, so dass ithn die Polizei vor ihrer Wut beschiitzen
musste.’) In Solothurn erklirte sich am 6. Januar die Re-
gierung in Permanenz und verlegte ihre Sitzungen in die
Kaserne. Die Biirgergarden wurden berufen, die Nachbar-
stinde Bern, Aargau und Baselland unter Kenntnisgabe der
nihern Umstdnde zum eidgendssischen Aufsehen ermahnt.?)
Die Bezirkskommandanten von Olten, G6sgen und Balsthal
erhielten Befehl, die zuverldssigen Milizen aller Watfen-
gattungen einzuberufen. Am 8. riickten in Olten ungefahr
200 Mann ein, wo sie Quartier bezogen, in Oensingen lagen
80, ebensoviel in Balsthal und Dorneck., Aus Aarau erschien

) R.-M. 1841, S. 6.
?) Ulrich Munzinger, Revolutionire Bewegungen, Nr. 9.
3) R.-M, 1841, S.12 fi,
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Regierungsrat Waller personlich, uin Rat und Hilfe der Aar-
gauer Regierung fir den Fall der Not anzubieten.') Aargau
mahnte seine simtliche Mannschaft auf und rief eine Kom-
pagunie Scharfschiitzen unter die Waffen. Mar ahnte dort
freilich noch nicht, wie bald man sie zu hichst eigener Ver-
wendung gebrauchen wiirde; denn ein paar Tage spiter schlug
im Freiamt die Flamme des Biirgerkrieges lichterloh auf, und
Regierungsrat Waller sass, von den Insurgenten ergriffen, im
Gefangnis. Auch Baselland waffnete, und in Bern stellte
Schultheiss Neuhaus die Mannschaft der an Solothurn gren-
zenden Bezirke, 4 Batailione., auf Pikett.

Unterdessen schwoll die Zahl der Verhafteten auf 60
Mann an; die Teilnehmer der Mimliswilerversammlung, das
Leimentalerkomite, alle wurden in Haft gesetzt. Die oppo-
sitionelle Presse wurde versiegelt; am 31. Dezember war die
letzte Nummer der Schildwache erschienen; mit der Ver-
haftung ihres Redaktors stellte sie ihr Erscheinen ein,

Mitten in den wilden Taumel fiel der Tag der Abstim-
mung. Nach Aarau und an Schultheiss Neuhaus in Bern
schrieb die Regierung am Abstimmungstage: .Alles ruhig
diese Nacht. Wir sind gespannt auf die heutige Abstimmung.
Wenn diese Krisis gut abgeht, so steht alles gut!*?) Die
Verfassung wurde von 6289 Biirgern angenommen, 4277
verwarfen sie und 5134 enthielten sich der Stimmabgabe.?)
Die Bezirke Balsthal, Dorneck und Thierstein verwarfen
mit grosser Mehrheit.

Kaum war in Solothurn die Verfassung unter solch
schwierigen Umstdnden unter Dach gebracht, als im Aargau
der Klostersturm iiber das Land zu fegen begann. Begreiflich,
dass man in Solothurn mit lebhafter Anteilnahme die Vor-
gange im Nachbarkanton verfolgte. Nach Aarau schrieb die
Regierung: ,Die Vermutung iiber einen verzweigten Plan
der Bewegungspartei wird nun zur Gewissheit. Haltet fest,
wie wir festzuhalten entschlossen sind!“*) Bern erhielt be-
ruhigende Nachrichten.

1) R.-M. 1841, S.14,
) R.-M. 1841, S, 29,
%) Ebenda, S. 45.
%) Ebenda, S. 31.
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Am 14. Januar erliess der Kleine Rat eine Proklamation
ans Volk, worin dieses zur Ruhe ermahnt wird, ,wachsam
zu sein gegen Verfithrung und auf der bisherigen Bahn der
Ordnung fortzuwandeln oder sie wieder zu betreten.“ Die
Geistlichkeit aber moge mitwirken an dem Werke des
Friedens und der Versohnung, da aus dem Unkraute des
Haders und des Zwiespaltes und aus der Nichtachtung der
(vesotza niemals wahre Religiositit aufblithen konne.!)

Wiihrend in Solothurn allmiihlich die Ruhe zuriickkohrte,
befand sich das Schwarzbubenland noch immer im Zustande
lebhatter Giéirung. Nachdem die Leiter der Bewegungsparteil
ing Gefingnis eingeliefert waren, erliess man in einigen
(remeinden an die Birger ein Aufgebot, sich zu einem Zuge
nach Dornach bereit zu halten. um die Gefangenen zu be-
freien.?) Noch war die Regierung im Ungewissen, ob man
nicht noch weitere Truppen dorthin senden sollte. Sie ent-
sandte Ratsherrn Brunner und Grossrat Reinert in ausser-
ordentlicher Mission nach dem Oberamt,

Im Kloster Mariastein lag Abt Placidius im Sterben.?)
Geriichte gingen um von Pualversendungen, welche das Gottes-
haus ans Kloster Muri gemacht haben sollte. Drohende
Aeusserungen fielen in einigen Gemeinden gegen das Kloster,
was dieses veranlasste, seine Wachen zu verdoppeln, die nahe-
gelegenen Gemeinden zum Aufsehen zu ermahnen und von
der Regierung Schutz zu verlangen.’) Die vorgenommene
Untersuchung {orderte wenig belastendes Material zu Tage.
Der Prior versicherte der Abordnung der Regierang, dass
das Kloster als solches an den Umtrieben keinen Anteil
genommen und missbilligte das Benehmen einiger Patres.
Jene kehrte heim, nicht ohne es an ernstlichen Ermahnungen
fehlen zu lassen und auf die Gefahren hinzuweisen, denen sich
dasKloster durch politische Einmischungen aussetzen wiirde.”)

Am 18. Januar erkldarte die Regierung die Permanenz
als aufgehoben und vertauschte die Kaserne wieder mit dem

) R.-M. 1841, S. 61 .

%) Mariasteiner Prozedur II, 633.

3) Ein Schlaganfall hatte ihn im letzten Herbst aufs IKrankenlager geworfen,
(Schildwache 1840, Nr. 75.) Er starb am 9, August 1841, (R.,-M, 1841, S, 853.)

1) R.-M, 1841, S. 69, 74.

5 Ebenda, S. 74.
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Rathause. Biirgerwachen und Milizen wurden entlassen bis
auf 150 Mann, die man zur Bewachung des Zeughauses und
der Gefdngnisse noch fiir notwendig hielt.!) Am 13. Februar
entliess man auch diese.

Nach und nach kehrte die Ruhe wieder in den Kanton
zuriick, und die Wahlen begannen die Tatigkeit der Leute
in Anspruch zu nehmen. Diese fanden am 26. und 28&. Januar
und 1. Februar statt. Sie hatten ein Ergebnis im Sinne der
bisherigen Majoritit. Von 109 Mitgliedern des alten Grossen
Rates kehrten 64 nicht wieder in ihre Sessel zuriick.?) Am
9. Februar konstituierte sich der neugewahlte Kantonsrat.
Johann Trog von Olten ging als erster Prisident des neuen
Rates hervor. Munzinger trat als Landammann abermals
an die Spitze des Staates, welche Wiirde er bis zu seinem
Eintritt in den Bundesrat abwechselnd mit Regierungsrat
Benjamin Brunner teilte.?)

Das war der Ausgang des erbitterten Kampfes um die
Verfassungsrevision vom Jahre 1841. Die konservative Partei
hatte ihn hoffnungsfroh begonnen, ihre ausserkantonalen
Berater hatten ihn wohl nicht ohne geheime Befiirchtungen
verfolgt.?) Er endigte fiir jene mit einem Trauerspiel.’)
Das tatkriiftige Vorgehen der Regierung Munzingers be-
deutete nach dem Abfall Zirichs von den freisinnigen Prin-

) R.-M, 1841, S. 79,

%) Solothurnerblatt 1841, Nr. 8, 11.

%) Gr. R. 1841, S, 3474. Vgl.: Die Mitglieder der solothurnischen Re-
gierung seit 1803 im Staatskalender fur das Jahr 1914, S. 338,

4 C. Siegwart-Miller I, 381,

% Die Vorginge der Januartage hatten cinen ,Hochverratsprozess® im
Gefolge, der sich {iber zwei Juhre dahinschleppte. Nach der Wahl des Kantons-
rates wurcen die Inhaftierten, etwa €o an der Zahl, ihrer Haft entlassen,
indessen die meisten in ihre Gemeinden eingegrenzt., Im Sommer 1842 war
die Untersuchung abgeschlossen. Der Staatsanwalt klagte auf Hochverrat und
beantragte Todesstrafe, Das Kriminalgericht lehnte die Amtsklage ab und
tiberwies den Fall zur polizeirichterlichen Beurteilung an das Awmtsgericht
Solothurn-Lebern ; die Weiterziehung an das Kantonsgericht wurde von diesem
abgelehnt, und endlich, nack wochenlangen Verhandlungen verurteilte das
Polizeigericht die cinzelnen Angeklagten zu mchrmonatigen Gefdngnisstrafen
und zur Bezahlung der Kosten. Das Obergericht bestitigte den Spruch am
23. Juni 1843. Die Kosten waren auf die Summe von 42,549 Fr. gestiegen.
Der ganze Prozess lastete schwer auf denjenigen, die ihn eingeleitet, noch
schwerer auf den zahlreichen Verurteilten und ihren Familien. (Baumgartner
III, 66, Feddersen, S. 319.)
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zipien eine entschiedene Stiarkung der liberalen Sache in
der Schweiz. Es ist darum begreiflich, dass man im kon-
servativen Lager mit ingrimmigem Hasse die radikale Solo-
thurner Regierung begleitete. Bitter dussert sich der St. Galler
Alt-Landammann Baumgartner, wo er in seiner Geschichte
der Kédmpfe und Uingestaltungen der Schweiz in jener Zeit
von der ,Kasernenregierung* spricht und der ,Diktatur,
die Munzinger in Solothurn aufgerichtet habe.

Der siegreiche Ausgang des Verfassungskampfes fir die
liberale Partei im Kanton Solothurn blieb auf die nach-
folgenden Massnahmen der Aargauer Regierung gegen die
Kloster nicht ohne Einfluss. Ja, Baumgartner fithrt ihren
Ursprung und alles das, was als Folge daraus hervorging,
formlich auf die Inspirationen Solothurns zuriick.!) Es ist
kein Zweifel, dass Munzinger und seine Regierung durch
ihr energisches Vorgehen gegen die Opposition die Schranken
iiberschritten haben, die ihnen durch die Verfassung gezogen
waren. Nicht leicht ist es, alle die geheimen Triebfedern
aufzudecken, die sie dazu veranlassten. Wir gehen wohl
kaum fehl, die tieferen Griinde in dem Stande der eid-
genissischen Politik zu vermuten, deren geheime Zusammen-
hinge einem so scharfsichtigen Staatsmanne, wie Munzinger
es war, nicht entgehen konnten. Die klerikale Reaktion war
in siegreichem Anmarsche; ihr war das reformierte Zirich
zam Opfer gefallen, ihr erlag Luzern, einst das Bollwerk
des katholischen Freisinns, fast in demselben Augenblicke,
da Solothurn sie niederschlug. Der Briefwechsel Theodor
Scherers mit seinen Luzerner Gesinnungsgenossen beweist,
wieviel auf dem Spiele stand und wohin im Grunde die
»schone Bewegung“ zielte, Munzinger stand mitten im
tobenden Sturme; er glaubte das némliche Spiel vor sich
zu sehen, das die Ménner des Septemberputsches in Ziirich
getrieben hatten. Mit starker Hand und entschlossenem
Willen, obgleich nicht ohne den Schein einer voreiligen
Fuarcht, wies er den klerikal-aristokratischen Ansturm in
seine Schranken zuriick.?)

) Baumgartner II, 434.

%) Ein neuerer Historiker, Stinderat Gottfried Heer, zwischen den Vor-
gingen von 1830 und 1840 eine Parallele ziehend, fasst sein Urteil in folgende
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Da mag es miissig erscheinen, Betrachtungen dariiber an-
zustellen, ob es nicht auch anders héatte kommen konnen und
welchen Weg die kantonale Politik eingeschlagen hiitte, wenn
dieWiirfel anders gefallen wiren. Esisttraglich, obeineso starke
Regierung, wie diejenige Munzingers es war, das Feld ginzlich
hitte raumen miissen. Man hatte sich wohl einigen und der Op-
position Zugestindnisse machen miissen, wobei letztere wesent-
lich gestiirkt worden wire. Siegwart-Miiller selbst, der das
Kriafteverhaltnis der Parteien im Kanton Solothurn wohl
richtig einzuschétzen vermochte, stellt dem politischen Er-
folge sciner Gesinnungsireunde kein giinstiges Horoskop,
~Theodor Scherer,~ schrieb er drei Jahrzehnte spiiter, .war
ein junger Mann von hellem Geiste und feiner Bildung, hatto
aber noch zu wenig Ansehen, Erfahrung und Tatkraft, um
die Opposition zu leiten, Als Stidter hatte er, wie seino
Freunde, die jungen von Haller und von Sury, eine Art
Aunrtichigkeit bey dem Liandvolke. Auch besass er vielleicht
weder Anlage noch Mittel, wie Ratsherr lLieu, aus vollen
Hénden alles zu bestreiten, was zur Durchfithrung eines
solchen Unternehmens gegen eine Regierung erfordert wird.
Die Miénner vom Lande mochten verstindige, biedere Ehren-
ménner sein, aber nicht solche. welche durch Reichtum, Ueber-
legenheit des (Geistes und durch Klugheit das allgemeine Zu-
trauen, wie ein Lieu im Kanton Luzern besassen.*') Diesem
ohne Zweifel treffenden Urteil fiigen wir noch bei, dass der
tiichtigste Mann, welcher der Opposition einen Kopf hiitte
geben konnen, Amanz Fidel Glutz-Blotzheim, in dem Kampfe,
der sich ausserhalb des Ratssaales abspielte, abseits stand.
Mag im ibrigen das Urteil iiber die Vorginge der Jahres
1841 schwanken, eines ist gewiss: Damals war Solothurn fiir
die Kidgenossenschaft der Schicksalskanton. In dem Aus-
gang des Verfassungskampfes liegt der Schlassel fir die
Stellangnahme Solothurns in den kiinftigen Fragen der eid-
gendssischen Politik. Durch ihr tatkriftiges Handeln hat die
Worte zasammen: Pichtgemiisse i€nergic und pllichtwidrige Gewalttat konnen
sich oft sehr ihnlich schen, und mag es auch hier gelten: Zwei tun das-
selbe und tun doch nicht dasselbe. Es gibt ja auch einen woklgemeinten
Saufgeklirten Despotismus“,  (G. Heer, Der schweizerische Bundesrat von
1848-—1908.)

1) Siegwart-Miiller I, 382,

5
5y J
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Regierung Munzingers den katholischen Kanton Solothurn
der freisinnigen Eidgenossenschaft erhalten und ihn vor dem
Schicksale bewahrt, der achte Sonderbundskanton zu werden.

Das Jahrzehnt zwischen den beiden Verfassungséinderun-
gen von 1830 und 1840 gehort zu den bewegtesten und lehr-
reichsten Perioden solothurnischer Geschichte im verflossenen
Jahrhundert. Es begann mit dem Umsturz der alten staat-
lichen Ordnung und hob die Souveriinitit des Volkes auf
den Schild. An die Stelle der ansgelebten aristokratischen
Regierungsform trat die Herrschaft des Volkes in der Form
einer repriasentativen Demokratie, der eine kraftvolle Re-
gierung Richtung and Ziel gab. Indem in den politischen
Wirren der ersten Jahre die Errungenschaftan der Regene-
razion gegen eine immer noch starke reaktiondre Partei ver-
teidigt werden mussten, erfuhr der freisinnige Staatsgedanke
eine wesentliche Stirkung. An die Spitze des neugeschaffenen
Staatswesens trat jetzt ein Mann, der, klug und energisch,
ausgestattet mit natiirlicher staatsménnischer Begabung und
iiberragendem Willen, diesem sein personliches Geprige
verlieh, Als auf dem Gebiete der kirchlichen Politik die
radikalen Staatsménner der Schweiz eine Richtung ein-
schlugen, die iiber die erreichbaren Ziele hinausschoss, ging
zwar Solothurn seine eigenen Wege, wahrte aber im ibri-
gen seine kraftvolle, selbstbewusste Stellung als Staat gegen-
iiber der Kirche., Aus den widerstrebenden Anschauungen
beider Miachte erwuchs dem Staat ein Element des Wider-
standes, nicht ohne Gefahr fiir eine friedliche kiinftige Ent-
wicklung, aber zu schwach, um sich gegen jenen durch-
setzen zu konnen,

Nicht minder lehrreich als der #ussere Gang der Ge-
schichte ist die innere Entwicklung des Kantons wihrend
dieser Periode. Es ist eine Zeit glinzenden Aufschwunges,
in der die lange brach gelegenen Kurifte des Volkes und
Staates in intensiver Betidtigung sich entfalteten. Es galt,
die neue Ordnung der Dinge so rasch als moglich einzu-
fihren und zu befestigen. Wohl ist dabei nicht zu ver-
kennen, dass die freisinnige Regierung zur Durchfithrung

Basler Zeitschrift f.-Gesch, und Altertum XVIIL 27
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ihrer Pline kraftige Mittel nicht scheute, um den staatlichen
Gesetzen Geltung zu verschaffen. Denn dieses konnte nicht
stets geschehen ohne das Volk in seinem natiirlichen Be-
harrungsvermogen fiir das Hergebrachte zu storen oder sein
Selbstandigkeitsgefiithl zu verletzen. Die kriftige Hand der
Regierung, die sich auf allen Gebieten des Staatshaushaltes
geltend machte, entfachte endlich den Widerstand derjenigen
Volksteile, die sich in ihrer freien Entwicklung bedroht
fithlten: der kirchlich-aristokratischen Partei, welche nach der
sogenannten kirchlichen Freiheit strebte, und einer bauerlich-
demokratischen, deren Wiinsche nach einer reinen Demo-
kratie gingen, fiir welche das Volk noch nicht reif war. Beide
verbanden sich zum Sturze der freisinnigen Regierung. In-
dem gleichzeitig auch in andern Kantonen nach dem glén-
zenden Aufschwung der Dreissigerjahre eino gewisse Kr-
schlaffung eintrat, erlitt der Liberalismus in der Schweiz
eine empfindliche Erschiitterung. Wihrend zwei angesehene
Kantone sich von ihm lossagten, gelang es der Regierung
Munzingers, durch tatkriftiges Handeln den Kanton Solo-
thurn den liberalen Prinzipien zu erhalten.

Ein Kampf um die Volksrechte hatte die Zeit der Re-
generation eingeleitet, mit einem Verfassungskampfe endigte
das erste Jahrzehnt demokratischer Herrschaft. Der Sieg der
freisinnigen Regierung Solothurns bedeutete fiir den Libe-
ralismus der ganzen Schweiz eine bedeutende Machtstéarkung.
withrend dieser zugleich in den nichsten Jahren im Kanton
kraftiger Wurzel fassen konnte. Als dann politische und
kirchliche Fragen die Eidgenossenschaft in den Birgerkrieg
stitrzten, stand das katholische Solothurn in den vordersten
Reihen der freisinnigen Kantone. Bei der staatlichen Neu-
ordnung, welche die Schweiz im Jahre 1848 sich gab, ver-
diente darum auch sein bedeutendster Staatsmann, Josel
Munzinger, in die hochste Behorde des neuen Bundesstaates
gewahlt zu werden. Er war ciner seiner besten Vorkiampfter
gewesen.



	Neue Kämpfe

